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Stammrechtssatz

Soweit die Revisionswerber auf die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof verweisen, ist zu bemerken, dass mit

einem solchen Verweis dem Ergänzungsauftrag des Verwaltungsgerichtshofes nicht entsprochen wird, sodass nur auf

die in der Ergänzung vorgetragenen Gründe einzugehen ist, nicht aber auf die Ausführungen in der

Verfassungsgerichtshofbeschwerde (Hinweis E vom 3. Juli 2007, 2005/05/0253).
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